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Nr. 10� Donnerstag, 05. März 2026

Nr. 1	 Sitzung des Finanz- und 
Verwaltungsausschusses 

Am Donnerstag, den 12.03.2026 
um 17.00 Uhr findet im großen Sit-
zungssaal im Rathaus Monheim die 
Sitzung des Finanz- und Verwal-
tungsausschusses statt. 
Tagesordnung:
1.	Mitteilungen
2.	Bekanntgabe der Beschlüsse aus 

nichtöffentlichen Sitzungen
3.	Vorlage der endgültigen Jahres-

rechnung 2025
4.	Nachträglich eingegangene Tages-

ordnungspunkte
anschließend nichtöffentliche Sit-
zung

Nr. 2	 Vollzug des Baugesetz-
buches (BauGB); 
Aufhebung des 
Bebauungsplanes  
„Am Angerberg“ 
Hier: 
a) Bekanntmachung des 
Aufstellungsbeschlusses 
b) frühzeitige Beteiligung 
der Öffentlichkeit  
gem. § 3 Abs. 1 BauGB 

a) Der Stadtrat hat am 06.02.2024 
in öffentlicher Sitzung der Aufhe-
bung des Bebauungsplanes „Am An-
gerberg“ zugestimmt.

Der Aufstellungsbeschluss wird 
hiermit ortsüblich bekannt gemacht.
Geltungsbereich / �  
Lage des Plangebietes

Der Geltungsbereich der Auf-
hebung umfasst die Flurnummern 
1552/8, 1552/9, 1552/12 (TF), 
1552/20 (TF), 2294, 2295, 2300, 
2301, 2302, 2304, 2304/1, 2305, 
2305/1, 2307, 2308, 2308/1, 2309, 
2310, 2311, 2312, 2313, 2313/1, 
2313/2 (TF), 2330, 2331, 2332, 
2332/1, 2333, 2333/1, 2334, 2334/1, 
2335, 2335/1, 2336, 2337 Gemar-
kung Monheim (TF=Teilfläche).

Die Lage des Plangebietes ist dem 
nachstehend abgebildeten Lageplan 
zu entnehmen. 

Verfahrensart
Die Aufhebung des Bebauungs-

planes „Am Angerberg“ erfolgt im 
Regelverfahren mit frühzeitiger Un-
terrichtung und Beteiligung der 
Öffentlichkeit und der Träger öf-
fentlicher Belange sowie mit der Er-
stellung eines Umweltberichtes.

b) In seiner Sitzung am 
24.02.2026 hat der Stadtrat dem 
Vorentwurf der Bebauungsplan-Auf-
hebung zugestimmt. Die öffentliche 
Auslegung dieser Unterlagen ist für 
die Dauer eines Monats gemäß § 3 
Abs. 1 BauGB durchzuführen.
Veröffentlichung

Zu diesem Zweck werden die fol-
genden Unterlagen:
•	 Vorentwurf der Aufhebung des Be-

bauungsplanes mit Planzeichnung 
und textlichen Festsetzungen so-
wie Begründung mit Umweltbe-
richt (jeweils in der Fassung vom 
24.02.2026)

•	 der Inhalt dieser Bekanntmachung 
in der Zeit vom

09.03.2026 bis einschließlich 
14.04.2026

im Internet veröffentlicht und 
können eingesehen werden unter

www.monheim-bayern.de> 
„Wirtschaft“ >„Wohnen und Bau-
en“>„Bebauungspläne“>�  

„2. Bebauungspläne im Aufstel-
lungsverfahren“

Zusätzlich zur Veröffentlichung 
im Internet liegen die Unterla-
gen während der Dauer der vorste-
hend genannten Veröffentlichungs-
frist zu den nachfolgend genannten 
Geschäftszeiten im Rathaus Mon-
heim, Marktplatz 23, 86653 Mon-
heim 1. Stock, Zimmer Nr. 106 
(Geschäftszeiten: Montag bis Don-
nerstag: 7.30 – 12.15 Uhr, Frei-
tag: 7.30 – 12.30 Uhr, Donnerstag: 
13.00 – 18.00 Uhr) öffentlich zur 
Einsichtnahme aus. 

Möglichkeit zur Stellungnahme
Während der Dauer der genann-

ten Veröffentlichungsfrist können 
Stellungnahmen abgegeben werden. 
Diese sollen elektronisch übermittelt 
werden (z.B. per E-Mail an haupt-
verwaltung@vg-monheim.de). Bei 
Bedarf können diese auch auf an-
derem Weg vorgebracht werden, z. 
B. per Brief an die vorstehende An-
schrift der Kommune oder zur Nie-
derschrift bei der Kommune wäh-
rend der genannten Dienststunden. 
Nicht rechtzeitig abgegebene 
Stellungnahmen

Nicht rechtzeitig abgegebene Stel-
lungnahmen können bei der Be-
schlussfassung über das Bauleitplan-
verfahren unberücksichtigt bleiben, 
wenn die Kommune den Inhalt nicht 
kannte und nicht hätte kennen müs-
sen und deren Inhalt für die Recht-
mäßigkeit des Bauleitplanverfahrens 
nicht von Bedeutung ist (§ 4a Abs. 5 
BauGB).
Hinweis zum Datenschutz:

Die Verarbeitung personenbezo-
gener Daten erfolgt auf der Grund-
lage der Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e 
(DSGVO) i. V. mit § 3 BauGB und 
dem BayDSG. Sofern Sie Ihre Stel-
lungnahme ohne Absenderangaben 
abgeben, erhalten Sie keine Mittei-
lung über das Ergebnis der Prüfung. 
Weitere Informationen entnehmen 
Sie bitte dem Formblatt „Daten-
schutzrechtliche Informationspflich-
ten im Bauleitplanverfahren“ das 
ebenfalls öffentlich ausliegt.

Monheim, 03.03.2026 
STADT

Pfefferer 
Erster Bürgermeister

Nr. 3	 Vollzug des Baugesetz-
buches (BauGB); 
Aufhebung des 
Bebauungsplanes 
„Angerberg-Ost II“ 
Hier: 
a) Bekanntmachung des 
Aufstellungsbeschlusses 
b) frühzeitige Beteiligung 
der Öffentlichkeit  
gem. § 3 Abs. 1 BauGB 

a) Der Stadtrat hat am 16.09.2025 
in öffentlicher Sitzung der Aufhe-
bung des Bebauungsplanes „Anger-
berg-Ost II“ zugestimmt.

Der Aufstellungsbeschluss wird 
hiermit ortsüblich bekannt gemacht.
Geltungsbereich / �  
Lage des Plangebietes

Der Geltungsbereich der Auf-
hebung umfasst die Flurnummern 
2314, 2316, 2317, 2318, 2318/1, 
2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 
2326(TF), 2326/1, 2329/1, 2329/3 
Gemarkung Monheim (TF=Teilflä-
che).

Die Lage des Plangebietes ist dem 
nachstehend abgebildeten Lageplan 
zu entnehmen.

Verfahrensart
Die Aufhebung des Bebauungs-

planes „Angerberg-Ost II“ erfolgt 
im Regelverfahren mit frühzeitiger 
Unterrichtung und Beteiligung der 
Öffentlichkeit und der Träger öf-
fentlicher Belange sowie mit der Er-
stellung eines Umweltberichtes.

b) In seiner Sitzung am 
24.02.2026 hat der Stadtrat dem 
Vorentwurf der Bebauungsplan-Auf-
hebung zugestimmt. Die öffentliche 
Auslegung dieser Unterlagen ist für 

die Dauer eines Monats gemäß § 3 
Abs. 1 BauGB durchzuführen. 
Veröffentlichung

Zu diesem Zweck werden die fol-
genden Unterlagen:
•	 Vorentwurf der Aufhebung des Be-

bauungsplanes mit Planzeichnung 
und textlichen Festsetzungen so-
wie Begründung mit Umweltbe-
richt (jeweils in der Fassung vom 
24.02.2026)

•	 der Inhalt dieser Bekanntma-
chung 
in der Zeit vom

09.03.2026 bis einschließlich 
14.04.2026

im Internet veröffentlicht und 
können eingesehen werden unter

www.monheim-bayern.de> 
„Wirtschaft“ >„Wohnen und Bau-
en“>„Bebauungspläne“>�  
„2. Bebauungspläne im Aufstel-
lungsverfahren“

Zusätzlich zur Veröffentlichung 
im Internet liegen die Unterla-
gen während der Dauer der vorste-
hend genannten Veröffentlichungs-
frist zu den nachfolgend genannten 
Geschäftszeiten im Rathaus Mon-
heim, Marktplatz 23, 86653 Mon-
heim 1. Stock, Zimmer Nr. 106 
(Geschäftszeiten: Montag bis Don-
nerstag: 7.30 – 12.15 Uhr, Frei-
tag: 7.30 – 12.30 Uhr, Donnerstag: 
13.00 – 18.00 Uhr) öffentlich zur 
Einsichtnahme aus. 

Möglichkeit zur Stellungnahme
Während der Dauer der genann-

ten Veröffentlichungsfrist können 
Stellungnahmen abgegeben werden. 
Diese sollen elektronisch übermittelt 
werden (z.B. per E-Mail an haupt-
verwaltung@vg-monheim.de). Bei 
Bedarf können diese auch auf an-
derem Weg vorgebracht werden, z. 
B. per Brief an die vorstehende An-
schrift der Kommune oder zur Nie-
derschrift bei der Kommune wäh-
rend der genannten Dienststunden. 
Nicht rechtzeitig abgegebene 
Stellungnahmen

Nicht rechtzeitig abgegebene Stel-
lungnahmen können bei der Be-
schlussfassung über das Bauleitplan-
verfahren unberücksichtigt bleiben, 
wenn die Kommune den Inhalt nicht 
kannte und nicht hätte kennen müs-
sen und deren Inhalt für die Recht-
mäßigkeit des Bauleitplanverfahrens 
nicht von Bedeutung ist (§ 4a Abs. 5 
BauGB).
Hinweis zum Datenschutz:

Die Verarbeitung personenbezo-
gener Daten erfolgt auf der Grund-
lage der Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e 
(DSGVO) i. V. mit § 3 BauGB und 
dem BayDSG. Sofern Sie Ihre Stel-
lungnahme ohne Absenderangaben 
abgeben, erhalten Sie keine Mittei-
lung über das Ergebnis der Prüfung. 
Weitere Informationen entnehmen 
Sie bitte dem Formblatt „Daten-
schutzrechtliche Informationspflich-
ten im Bauleitplanverfahren“ das 
ebenfalls öffentlich ausliegt.

Monheim, 03.03.2026 
STADT

Pfefferer 
Erster Bürgermeister

Nr. 4	 Vollzug des Baugesetz-
buches (BauGB);  
2. Änderung des 
Bebauungsplanes 
„Nachtweide“,  
Gmk. Flotzheim 
Hier: 
a) Bekanntmachung des 
Aufstellungsbeschlusses 
b) frühzeitige Beteiligung 
der Öffentlichkeit  
gem. § 3 Abs. 2 BauGB 

a) Der Stadtrat hat am 24.02.2026 
in öffentlicher Sitzung den Aufstel-
lungsbeschluss für die 2. Änderung 
des Bebauungsplanes „Nachtwei-
de“, Flotzheim gefasst.

Der Aufstellungsbeschluss wird 
hiermit gem. § 2 Abs. 1 BauGB öf-
fentlich bekannt gemacht.

Geltungsbereich / �  
Lage des Plangebietes

Der Geltungsbereich der 2. Ände-
rung umfasst die Flurnummern 22, 
2642, 2643 Gemarkung Flotzheim. 

Die Lage des Plangebietes ist dem 
nachstehend abgebildeten Lageplan 
zu entnehmen. 
Verfahrensart

Die Aufstellung der 2. Änderung 
des Bebauungsplanes „Nachtweide“ 
erfolgt im beschleunigten Verfahren 
nach § 13a BauGB und somit ohne 
frühzeitige Beteiligung der Öffent-
lichkeit und der Träger öffentlicher 
Belange. Im beschleunigten Verfah-
ren wird zudem von der Umwelt-
prüfung nach § 2 Abs. 4, von dem 
Umweltbericht nach § 2a, von der 
Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 4, wel-
che Arten umweltbezogener Infor-
mationen verfügbar sind, sowie von 
der zusammenfassenden Erklärung 
nach § 6a Absatz 1 und § 10a Absatz 
1 abgesehen; § 4c ist nicht anzuwen-
den.

b) In seiner Sitzung am 
24.02.2026 hat der Stadtrat den 
Entwurf der 2. Änderung des Bebau-
ungsplanes „Nachtweide“ gebilligt 
und zugestimmt, diese Unterlagen 
für die Dauer eines Monats öffent-
lich gemäß § 3 Abs. 2 BauGB aus-
zulegen.
Veröffentlichung

Zu diesem Zweck werden die fol-
genden Unterlagen:
•	 Entwurf der 2. Änderung des Be-

bauungsplanes mit Planzeichnung 
und textlichen Festsetzungen so-
wie Begründung (jeweils in der 
Fassung vom 24.02.2026)

•	 der Inhalt dieser Bekanntma-
chung 
in der Zeit vom

09.03.2026 bis einschließlich 
14.04.2026

im Internet veröffentlicht und 
können eingesehen werden unter

www.monheim-bayern.de> 
„Wirtschaft“ >„Wohnen und Bau-
en“>„Bebauungspläne“>�  
„2. Bebauungspläne im Aufstel-
lungsverfahren“

Zusätzlich zur Veröffentlichung 
im Internet liegen die Unterla-
gen während der Dauer der vorste-
hend genannten Veröffentlichungs-
frist zu den nachfolgend genannten 
Geschäftszeiten im Rathaus Mon-
heim, Marktplatz 23, 86653 Mon-
heim 1. Stock, Zimmer Nr. 106 
(Geschäftszeiten: Montag bis Don-
nerstag: 7.30 – 12.15 Uhr, Frei-
tag: 7.30 – 12.30 Uhr, Donnerstag: 
13.00 – 18.00 Uhr) öffentlich zur 
Einsichtnahme aus. 

Möglichkeit zur Stellungnahme
Während der Dauer der genann-

ten Veröffentlichungsfrist können 
Stellungnahmen abgegeben werden. 
Diese sollen elektronisch übermittelt 
werden (z.B. per E-Mail an haupt-
verwaltung@vg-monheim.de). Bei 
Bedarf können diese auch auf an-
derem Weg vorgebracht werden, z. 
B. per Brief an die vorstehende An-
schrift der Kommune oder zur Nie-
derschrift bei der Kommune wäh-
rend der genannten Dienststunden. 
Nicht rechtzeitig abgegebene 
Stellungnahmen

Nicht rechtzeitig abgegebene Stel-
lungnahmen können bei der Be-
schlussfassung über das Bauleitplan-
verfahren unberücksichtigt bleiben, 
wenn die Kommune den Inhalt nicht 
kannte und nicht hätte kennen müs-
sen und deren Inhalt für die Recht-
mäßigkeit des Bauleitplanverfahrens 
nicht von Bedeutung ist (§ 4a Abs. 5 
BauGB).
Hinweis zum Datenschutz:

Die Verarbeitung personenbezo-
gener Daten erfolgt auf der Grund-
lage der Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e 
(DSGVO) i. V. mit § 3 BauGB und 
dem BayDSG. Sofern Sie Ihre Stel-
lungnahme ohne Absenderangaben 
abgeben, erhalten Sie keine Mittei-
lung über das Ergebnis der Prüfung. 
Weitere Informationen entnehmen 
Sie bitte dem Formblatt „Daten-
schutzrechtliche Informationspflich-
ten im Bauleitplanverfahren“ das 
ebenfalls öffentlich ausliegt.

Monheim, 03.03.2026 
STADT

Pfefferer 
Erster Bürgermeister

Nr. 5	 Satzung für die 
Freiwilligen Feuerwehren 
der Stadt Monheim  
vom 25.02.2026

Die Stadt Monheim erlässt auf-
grund von Art. 23 Satz 1 und Art. 24 
Abs. 1 Nr. 1 der Gemeindeordnung 
(GO) folgende

Satzung
I. Allgemeines

§ 1 Organisation,  
Rechtsgrundlagen

(1)Die Freiwillige Feuerwehren 
Monheim, Flotzheim, Itzing, Köl-
burg, Rehau, Ried, Warching, 
Weilheim und Wittesheim sind öf-
fentliche Einrichtungen der Stadt. 
Zur Gewinnung der notwendigen 
Anzahl von Feuerwehrdienstlei-
stenden bedient sie sich der Un-
terstützung der jeweiligen Feuer-
wehrvereinen

(2)Rechtsgrundlage für die Freiwil-
lige Feuerwehren, vor allem für 
die Rechte und Pflichten ihrer 
Feuerwehrdienstleistenden, sind 
das Bayerische Feuerwehrgesetz 
(BayFwG), die zu seiner Ausfüh-
rung erlassenen Rechtsvorschrif-
ten und diese Satzung.

§ 2 Freiwillige Leistungen
(1)Die Freiwillige Feuerwehr kann 

aufgrund dieser Satzung in den 
Grenzen von Art. 7 des Mittel-
standsförderungsgesetzes und 
Art. 87 GO insbesondere folgende 
freiwillige Leistungen erbringen:

1.	 Hilfeleistungen, die nicht 
zu den gesetzlichen Aufga- 
ben der Feuerwehren gehö- 
ren 
2.	 Überlassung von Gerät 
oder Material zum Ge- 
brauch oder Verbrauch,
3.	 Leistungen der Schlauch- 
werkstatt,
4.	 Leistungen der Wäscherei

(2)Voraussetzung freiwilliger Leis-
tungen ist, dass die Einsatzbe-
reitschaft der Freiwilligen Feu-
erwehren zur Erfüllung ihrer 
gesetzlichen Aufgaben dadurch 
nicht beeinträchtigt wird. Auf die 
Gewährung freiwilliger Leistun-
gen besteht kein Rechtsanspruch.

(3)Über die Gewährung von Leis-
tungen im Sinne von Abs. 1 Nr. 1 
und 2 entscheiden die Komman-
danten, soweit die Leistungen in 
unmittelbarem Zusammenhang 
mit dem Einsatz der Feuerweh-
ren erbracht werden. Im Übrigen 
entscheiden die Kommandanten 
über Leistungen im Sinne dieser 
Vorschriften sowie über einzelne, 
nicht regelmäßig wiederkehrende 
Leistungen nur, wenn ihnen der 
Erste Bürgermeisterin diese Be-
fugnis übertragen hat; sonst ent-
scheidet der Erste Bürgermeister 
oder der Stadtrat. 

II. Personal
§ 3 Wahl der Kommandanten

(1)Die Wahl findet bei einer Dienst-
versammlung der Feuerwehr-
dienst leistenden Mitglieder 
der Freiwilligen Feuerwehr ein-
schließlich der hauptberuflichen 
Kräfte und der Feuerwehranwär-
ter, die das 16. Lebensjahr voll-
endet haben, statt. Die Stadt lädt 
hierzu mindestens zwei Wochen 
vor dem Wahltag ein.

(2)Der Bürgermeister oder ein Stell-
vertreter oder Beauftragter (Art. 
39 GO) leitet die Wahl (Wahllei-
tung). Der Wahlleitung stehen 
zwei von der Versammlung durch 
Zuruf bestimmte Beisitzer zur Sei-
te. Werden mehr als zwei Personen 
durch Zuruf vorgeschlagen, fin-
det eine Wahl zwischen den vorge-
schlagenen Personen statt. Wahl-
leitung und Beisitzer bilden den 
Wahlausschuss. Wer selbst zur 
Wahl steht, kann nicht Mitglied 
des Wahlausschusses sein. Der 
Wahlausschuss wird daher erst 
nach Abgabe der Wahlvorschläge 
gebildet.

(3)Jede wahlberechtigte Person hat 
eine Stimme. Stellvertretung ist 
nicht zulässig.

(4)Die Wahlleitung erläutert die 
Grundsätze des Wahlverfahrens 
und legt die Aufgaben der Kom-
mandanten dar.

1.	 Wahlvorschläge, Schrift-
lichkeit der Wahl
Die Wahlberechtigten schlagen 
wählbare Personen schriftlich 
oder durch Zuruf der Wahlver-
sammlung zur Wahl vor. Die 

Wahlleitung nennt die Vorge-
schlagenen und befragt sie, 
sofern sie anwesend sind, ob 
sie sich der Wahl stellen wol-
len. Die Vorschläge können 
mündlich begründet werden; 
über sie kann auch eine Aus-
sprache stattfinden. Den an-
wesenden Bewerberinnen und 
Bewerbern ist Gelegenheit zu 
geben, sich der Versammlung 
in angemessener Zeit vorzu-
stellen. Die Aussprache wird 
geschlossen, wenn keine Wort-
meldungen mehr vorliegen 
oder wenn die Versammlung 
mit Mehrheit der Wahlberech-
tigten den Schluss der Aus-
sprache beschließt.
Die Wahl wird schriftlich mit 
Stimmzetteln durchgeführt; 
diese dürfen kein äußerliches 
Kennzeichen tragen, das sie 
von den im gleichen Wahlgang 
verwendeten Stimmzetteln un-
terscheidet. Die Wahlleitung 
lässt auf die Stimmzettel die 
Namen der wählbaren und – 
sofern sie befragt wurden – zur 
Kandidatur bereiten Bewerbe-
rinnen und Bewerber setzen. 
Wird nur eine oder keine Per-
son zur Wahl vorgeschlagen, so 
wird die Wahl ohne Bindung 
an Bewerber durchgeführt.
2.	 Wahlgang, Stimmabgabe
Die Wahl ist geheim; die Mög-
lichkeit geheimer Stimmabga-
be ist von der Wahlleitung si-
cherzustellen.
Für eine gültige Stimmabga-
be ist immer eine positive Wil-
lensbekundung erforderlich. 
Gewählt wird, indem einer der 
Wahlvorschläge in eindeutig 
bezeichnender Weise gekenn-
zeichnet wird. Streichungen 
sind nicht als Stimme für nicht 
gestrichene Bewerber zu wer-
ten.
Steht nur eine Person zur Wahl, 
so kann dadurch gewählt wer-
den, dass der Wahlvorschlag in 
einer jeden Zweifel ausschlie-
ßenden Weise gekennzeichnet 
oder eine nicht zur Wahl vor-
geschlagene wählbare Person 
in eindeutig bezeichnender 
Weise handschriftlich auf dem 
Stimmzettel eingetragen wird.
Liegt kein Wahlvorschlag vor, 
so wird durch eindeutig be-
zeichnende handschriftliche 
Eintragung einer wählbaren 
Person auf dem Stimmzettel 
gewählt.
Die Wahlberechtigten ha-
ben den ausgefüllten Stimm-
zettel zusammenzufalten und 
der Wahlleitung oder dem be-
stimmten Beisitzer zu überge-
ben. Der Wahlausschuss prüft 
die Stimmberechtigung der 
Abstimmenden. Bei Bedarf hat 
die Gemeinde hierzu vor der 
Wahl eine Wählerliste anzule-
gen. Wird die Stimmberech-
tigung anerkannt, so ist der 
Stimmzettel in einen Behälter 
zu legen. Der Wahlausschuss 
prüft vor Beginn des Wahl-
gangs, ob der Behälter leer ist. 
Wird der Stimmberechtigung 
einer anwesenden Person wi-
dersprochen, entscheidet der 
Wahlausschuss.
3.	 Feststellung des Wahler-
gebnisses, Losentscheid
Nach Abschluss der Wahl prüft 
der Wahlausschuss den In-
halt der Stimmzettel, zählt sie 
aus und stellt das Wahlergeb-
nis fest. Gewählt ist, wer mehr 
als die Hälfte der abgegebenen 
gültigen Stimmen erhält. Nein-
stimmen und Stimmzettel, die 
überhaupt nicht gekennzeich-
net wurden oder auf denen 
nur Streichungen vorgenom-
men wurden, sind ungültig. Ist 
mindestens die Hälfte der ab-
gegebenen Stimmen ungültig, 
ist die Wahl zu wiederholen. 
Ist die Mehrheit der abgege-
benen Stimmen gültig und er-
hält keine Bewerberin und kein 
Bewerber die Mehrheit der ab-
gegebenen gültigen Stimmen, 
so findet eine Stichwahl un-
ter den beiden Bewerberinnen 
oder Bewerbern mit der höch-
sten Stimmenzahl statt. Wenn 
mehr als zwei Personen die 



höchste Stimmenzahl erhal-
ten haben, ist die Wahl zu wie-
derholen. Wenn mehr als eine 
Person die zweithöchste Stim-
menzahl erhalten haben, ent-
scheidet das Los, wer in die 
Stichwahl kommt.
Bei der Stichwahl ist die Per-
son gewählt, die von den ab-
gegebenen gültigen Stimmen 
die höchste Stimmenzahl er-
hält. Bei gleicher Stimmen-
zahl entscheidet das Los, das 
die Wahlleitung sofort nach 
Feststellung des Ergebnisses 
der Stichwahl in der Wahlver-
sammlung ziehen lässt.
4.	 Wahlannahme
Nach der Wahl befragt die Wahl-
leitung die gewählte Person, ob 
sie die Wahl annimmt. Lehnt sie 
ab, ist die Wahl zu wiederholen. 
Abwesende Bewerberinnen und 
Bewerber können die Annahme 
der Wahl auch im Vorfeld schrift-
lich erklären.
Die Wiederholung der Wahl 
kann unmittelbar im Anschluss 
an den ersten Wahldurchgang 
in derselben Dienstversamm-
lung erfolgen.

(5)Die Wahlleitung lässt über die 
Wahl, die Feststellung des Wahl-
ergebnisses und die Wahlannahme 
eine Niederschrift fertigen, die der 
Wahlausschuss unterzeichnet.

(6)Die Abs. 1 bis 5 gelten für die 
Wahl der Stellvertreter des Feuer-
wehrkommandanten der Freiwil-
ligen Feuerwehren entsprechend. 
Die Freiwilligen Feuerwehren der 
Stadt Monheim können 2 Stell-
vertreter wählen.

§ 4 Verpflichtung
Die Kommandanten der Freiwil-

ligen Feuerwehren verpflichten neu 
aufgenommene ehrenamtliche Feuer-
wehrdienstleistende durch Handschlag 
zur Erfüllung ihrer Pflichten nach den 
für die Feuerwehren geltenden Rechts- 
und Verwaltungsvorschriften. Neu auf-
genommenen Mitgliedern soll eine 
Satzung für die Freiwillige Feuerwehr 
überreicht werden.

§ 5 Übertragung  
besonderer Aufgaben

Zur Erfüllung besonderer Aufga-
ben sind geeignete Feuerwehrdienst-
leistende zu bestellen (zum Beispiel 
Jugendwart, Gerätewart). Für die 
Bestellung ehrenamtlicher Feuer-
wehrdienstleistender ist der jeweilige 
Kommandant zuständig.

§ 6 Persönliche Ausstattung
Die Feuerwehrdienstleistenden 

haben die empfangene persönliche 
Ausstattung pfleglich zu behandeln 
und nach dem Ausscheiden aus dem 
Feuerwehrdienst zurückzugeben. 
Für verloren gegangene oder durch 
außerdienstlichen Gebrauch beschä-
digte oder unbrauchbar gewordene 

Teile der Ausstattung kann die Stadt 
Ersatz verlangen.

§ 7 Anzeigepflichten  
bei Schäden

Feuerwehrdienstleistende haben 
dem jeweiligen Kommandanten un-
verzüglich zu melden
-	 im Dienst erlittene (eigene) Kör-

per- und Sachschäden,
-	 Verluste oder Schäden an der per-

sönlichen Ausstattung und der son-
stigen Ausrüstung der Feuerwehr.
Soweit Ansprüche für oder gegen 

die Gemeinde infrage kommen, hat 
der Kommandant die Meldung an 
die Gemeinde weiterzuleiten. Hat 
die Gemeinde nach § 193 SGB VII 
und § 22 der Satzung der Kommu-
nalen Unfallversicherung Bayern 
eine Unfallanzeige zu erstatten, so 
ist sie unverzüglich (bei Unfällen mit 
Todesfolge oder mit mehr als drei 
Verletzten sofort) zu unterrichten.

§ 8 Dienstverhinderung
Von der gesetzlichen Verpflich-

tung zur Leistung des Feuerwehr-
dienstes (Art. 6 Abs. 1 Satz 2 BayF-
wG) sind Feuerwehrdienstleistende 
nur befreit, soweit sie vorrangigen 
rechtlichen Pflichten nachkommen 
müssen oder dringende wirtschaft-
liche oder persönliche Gründe dies 
rechtfertigen. Für das Fernbleiben 
von Ausbildungsveranstaltungen in 
diesen Fällen haben sich Feuerwehr-
dienstleistende vor der Veranstaltung 
bei dem jeweiligen Kommandanten 
zu entschuldigen; im Übrigen ha-
ben Feuerwehrdienstleistende Mit-
teilung zu machen, wenn sie länger 
als fünf Wochen vom Wohnort ab-
wesend oder durch andere Umstän-
de an der Ausübung des Feuerwehr-
dienstes gehindert sein werden. Der 
Wegzug aus der Gemeinde ist in je-
dem Fall zu melden.

§ 9 Pflichtverletzungen
Der jeweilige Kommandant kann 

Verletzungen von Dienstpflichten 
durch folgende Maßnahmen ahnden:
-	 mündlicher oder schriftlicher Ver-

weis,
-	 Androhung des Ausschlusses,
-	 Ausschluss (Art. 6 Abs. 4 Satz 2 

BayFwG, § 10 Abs. 2 dieser Sat-
zung).

§ 10 Austritt und Ausschluss
(1)Der Austritt aus der Freiwilligen 

Feuerwehr ist schriftlich gegen-
über dem jeweiligen Komman-
danten zu erklären.

(2)Der Kommandant hat Feuer-
wehrdienstleistenden, den er ge-
mäß Art. 6 Abs. 4 Satz 2 BayFwG 
wegen gröblicher Verletzung der 
Dienstpflichten vom Feuerwehr-
dienst ausschließen will, Gelegen-
heit zu geben, sich zu den für die 
Entscheidung erheblichen Tatsa-
chen zu äußern.�  
Eine gröbliche Verletzung von 
Dienstpflichten ist insbesondere 

gegeben bei
-unehrenhaftem Verhalten im 
Dienst,
-	 grobem Vergehen gegen 
Kameraden im Dienst,
-fortgesetzter Nachlässigkeit 
oder Nichtbefolgen dienst-
licher Anordnungen,
-	 Trunkenheit im Dienst,
-	 Aufhetzen zum Nichtbe-
achten von Anordnungen,
-	 dienstwidriger Benutzung 
oder mutwilliger Beschädigung 
von Dienstkleidung, Geräten 
und sonstigen Ausrüstungsge-
genständen der Feuerwehr.

Der Kommandant hat den Ausge-
schlossenen den Ausschluss schrift-
lich zu erklären.

III. Besondere Pflichten  
der Kommandanten

§ 11 Dienst- und  
Ausbildungsplan

(1)Der jeweilige Kommandant stellt 
jährlich (wenn nötig auch für kür-
zere Zeiträume) einen Dienst- 
und Ausbildungsplan auf. In dem 
Plan ist für jeden Monat minde-
stens eine Übung oder ein Un-
terricht vorzusehen. Zu den 
Übungen können auch geeignete 
Sportveranstaltungen der Feuer-
wehr gehören.

(2)Der Dienst- und Ausbildungs-
plan ist der Stadt vorzulegen.

§ 12 Dienstreisen
Der jeweilige Kommandant hat 

dafür zu sorgen, dass vor Dienstrei-
sen von Feuerwehrdienstleistenden 
die Genehmigung der Stadt einge-
holt wird (vergleiche auch Art. 8 Abs. 
1 Satz 3 BayFwG). Er hat auch für 
seine Dienstreisen die Genehmigung 
der Stadt einzuholen.

§ 13 Jahresbericht
(1)Der jeweilige Kommandant un-

terrichtet die Stadt zum Ende des 
Kalenderjahres über den Perso-
nalstand der Freiwilligen Feuer-
wehr. Neu eingetretene oder aus 
dem Feuerwehrdienst ausgeschie-
dene Mitglieder sind namentlich 
mitzuteilen. In dem Bericht ist 
die Anzahl der Mannschafts- und 
Führungsdienstgrade und der 
Feuerwehrdienstleistenden anzu-
geben, die über das übliche Maß 
hinaus Feuerwehrdienst leisten 
(vergleiche Art. 11 Abs. 1 Satz 2 
BayFwG). Soweit die Stadt nicht 
über einzelne Einsätze unterrich-
tet wird, ist im Jahresbericht auch 
eine Übersicht über die Einsätze 
des abgelaufenen Jahres zu geben.

(2)Die Unterrichtungspflichten ge-
mäß Art. 6 Abs. 4 Satz 2 BayFwG, 
§ 7 Satz 2 und § 11 Abs. 2 dieser 
Satzung bleiben unberührt.

IV. Anwendungsbeginn
§ 14 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt mit ihrer Be-
kanntmachung in Kraft.

Monheim, den 25.02.2026 
Stadt Monheim

Günther Pfefferer 
Erster Bürgermeister

Nr. 6	 Jahreshauptversammlung 
der Jagdgenossenschaft 
Flotzheim

Am Freitag, den 13.03.2026 um 
20.00 Uhr findet im Feuerwehrhaus 
Flotzheim die Jahreshauptversamm-
lung der Jagdgenossenschaft Flotz-
heim statt. 

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2.	Verlesung der letzten Nieder-

schrift
3.	Bericht des Jagdvorstehers
4.	Kassenbericht
5.	Verwendung des Jagdschillings
6.	Wünsche und Anträge

Hierzu laden wir alle Jagdgenos-
sen recht herzlich ein!

Die Vorstandschaft

Nr. 7	 Jahreshauptversammlung 
des SKV Weilheim-Rehau 
mit Neuwahlen

Am Samstag, den 13.03.2026 
um 19.30 Uhr findet im Sportheim 
Weilheim die Jahreshauptversamm-
lung des SKV Weilheim-Rehau mit 
Neuwahlen statt. 

Wir bitten um zahlreiche Teilnah-
me aller Mitglieder!

Die Vorstandschaft

Nr. 8	 Jahreshauptversammlung 
der Freiwilligen 
Feuerwehr Monheim

Am Samstag, den 14.03.2026 um 
19.30 Uhr findet im Feuerwehrge-
rätehaus Monheim die Jahreshaupt-
versammlung der Freiwilligen Feuer-
wehr Monheim statt. 

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Totengedenken
3. Bericht des ersten Vorsitzenden
4. Bericht des Kommandanten
5. Bericht des Jugendwarts
6. Bericht des Schriftführers
7. Bericht des Kassiers
8. Entlastung der Vorstandschaft
9. Neuaufnahmen
10.Ehrungen
11.Neuwahlen der Kommandanten
12.Wünsche und Anträge

Hierzu sind alle Feuerwehrkame-
raden und Feuerwehrkameradinnen 
herzlich eingeladen.

Die Vorstandschaft

Nr. 9	 Jahreshauptversammlung 
der Jagdgenossenschaft 
Liederberg

Am Samstag, den 21.03.2026 um 
20.00 Uhr findet im Schafstadl Lieder-
berg die Jahreshauptversammlung der 
Jagdgenossenschaft Liederberg statt. 

Tagesordnung:
1.	Begrüßung durch den Vorstand
2.	Verlesung des Protokolls
3.	Kassenbericht und Entlastung der 

Vorstandschaft
4.	Bericht des Vorstandes
5.	Verwendung des Jagdschillings
6.	Wünsche und Anträge

Alle Jagdgenossen sind mit ihren 
Partner:innen zum Jagdessen herz-
lich eingeladen!

Die Vorstandschaft

Nr. 10	 Erdaushubdeponie  
in Monheim

Die Erdaushubdeponie ist ab dem 
02.03.2026 nach vorheriger Verein-
barung mit dem Deponiewart, Tel.: 
0151/12993033 von Montag bis 
Freitag geöffnet.

Anmeldungen am Vortag! 

Nr. 11	 Recyclinghof und 
Grünabfallsammelplatz 
Monheim  

Der Recyclinghof mit Grünab-
fallsammelplatz an der Nürnberger 
Straße ist von Dezember bis Februar 
am Samstag von 09.00 – 13.00 Uhr 
geöffnet.

Wir bitten um Beachtung!�  
Es werden sowohl Sperrmüll als 
auch Kühlgeräte angenommen. Die 
dafür anfallenden Gebühren sind so-
fort zu entrichten.

Nähere Informationen erhalten 
Sie auch unter �  
www.awv-nordschwaben.de.

Günther Pfefferer 
Erster Bürgermeister 

Verwaltungsgemeinschaft 
Monheim (Stadt Monheim sowie 
die Gemeinden Buchdorf, Dai-

ting, Rögling und Tagmersheim)

A) VERWALTUNGSGEMEIN-
SCHAFT MONHEIM

Nr. 1	 Einhebung  
der Hundesteuer  
für das Jahr 2026

Die Hundesteuer für das Jahr 2026 
ist am 01. April 2026 zur Zahlung 
fällig und wird von den Steuerpflich-
tigen, die ein SEPA-Lastschriftman-
dat erteilt haben, abgebucht. Die 
Steuerpflichtigen, die nicht am Ban-
keinzugsverfahren teilnehmen, wer-
den um rechtzeitige Überweisung 
der Hundesteuer gebeten.

Die Steuerpflicht entsteht mit Be-
ginn des Jahres oder während des 
Jahres an dem Tag, an dem der Steu-
ertatbestand verwirklicht wird.

Steuerpflichtig ist grundsätzlich 
jeder über 4 Monate alte Hund.

Evtl. eintretende Änderungen in 
der Steuerpflicht sind nach der städ-
tischen bzw. gemeindlichen Hun-
desteuersatzung unverzüglich der 

Verwaltungsgemeinschaft oder der 
zuständigen Gemeinde anzuzeigen.

Monheim, 05.03.2026
VERWALTUNGS- 

GEMEINSCHAFT MONHEIM
Pfefferer 

1. Vorsitzender

B) GEMEINDE DAITING

Nr. 1	 Generalversammlung  
der Freiwilligen 
Feuerwehr Daiting

Am Freitag, den 27. März 2026 
um 19.30 Uhr findet im Feuerwehr-
heim (Gemeindehaus) in Daiting die 
Generalversammlung der Freiwilligen 
Feuerwehr Daiting statt. 

Tagesordnung:
1.	Begrüßung und Eröffnung durch 

den 1. Vorstand
2.	Totenehrung
3.	Bericht der Schriftführerin
4.	Bericht des 1. Kommandanten
5.	Bericht des Jugendwarts
6.	Kassenbericht
7.	Bericht der Kassenprüfer mit Ent-

lastung der Vorstandschaft
8.	Grußworte
9.	Neuaufnahmen
10.Wahl der Vorstandschaft sowie 

des 2. Kommandanten 
11.Ehrungen
12.Satzungsänderung (Änderung des § 

3 Abs. 1, § 4 Abs. 1 und § 8 Abs. 1)
13.Wünsche und Anträge 
14.Schlusswort des 1. Vorstandes

Auf Ihr zahlreiches Erscheinen 
freut sich 

die Vorstandschaft

C) GEMEINDE RÖGLING

Nr. 7	 Jahreshauptversammlung 
der Jagdgenossenschaft 
Rögling

Am Freitag, den 27.03.2026 um 
20.00 Uhr findet im Gasthaus Stahl 
die Jahreshauptversammlung der Jagd-
genossenschaft Rögling statt. 

Tagesordnung:
1.	Eröffnung und Begrüßung
2.	Bericht des Jagdvorstehers
3.	Bericht des Schriftführers
4.	Bericht des Kassenführers
5.	Bericht der Kassenprüfer
6.	Entlastung der Vorstandschaft
7.	Verwendung des Jagdpachtschilling
8.	Einvernehmliche Auflösung Pachtver-

trag mit zwei von drei Pächtern
9.	Änderung Pachtvertrag: Anzahl 

der Begehungsscheininhaber 
10.Wünsche und Anträge

Alle Jagdgenossen/innen sind 
dazu eingeladen.

Um zahlreiches Erscheinen 
wird gebeten. Die Versammlung 
ist nicht öffentlich.

Mit freundlichen Grüßen
Die Vorstandschaft




